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Ausstellung von ID – Cards für Drachenboot im LKV Niedersachsen e. V.
Der Umgang mit den ID-Cards hat in der Vergangenheit wiederholt zu Diskussionen und Härtefällen geführt. Um eine angemessene und sportgerechte Bearbeitung durch den LKV Sportwart zu ermöglichen bitte ich um Beachtung nachstehender Vorgaben.

Die Vorlage der IDs sowie der weißen Wettkampfausweise mit allen entsprechenden Unterlagen erfolgt ausschließlich durch den Verein (ein Verantwortlicher, i.d.R. der Drachenbootwart). Dieser hat die Vollständigkeit der Unterlagen der Teams vor der Übergabe an den LKV zu prüfen. Die ausgestellten bzw. mit Gültigkeitsvermerk versehenen IDs werden grundsätzlich vom LKV an den Verein zurückgegeben. Nur in Ausnahmefällen kann die Rückgabe einzelner IDs direkt an die Teams erfolgen. Der Verein sollte dann entsprechend informiert werden.
Gemäß der WKB sind die ID-Cards zusammen mit der entsprechenden Gesundheitsuntersuchung (nicht älter als 6 Monate) bis zum 31.03. des Wettkampfjahres dem LKV für den Gültigkeitsvermerk vorzulegen. Diese Vorschrift betrifft nach Sinn und Zweck „alte“ Bestandssportler, welche in der letzten Saison bereits ID-Cards besessen haben.
Die Frist trifft nur Sportler, welche eine für die letzte Saison gültige ID-Card besessen haben. Die zugeordnete Klasse (Altersklasse, Leistungsklasse) ist hierbei unerheblich. Besitzt der Sportler bereits eine ID, welche jedoch nicht in der letzten Saison gültig war, zählt er nicht als „alter“ Bestandssportler.
Für den Sportler wird immer die ID ausgestellt, die zum Start in möglichst vielen Alters- und Leitungsklassen berechtigt (z.B. bei Sportlern, welche das vierzigste Lebensjahr in der betreffenden Saison vollenden und somit als Masters startberechtigt sind, erhalten auch eine Masters-ID, auch wenn sie in einem Senioren-Team fahren).
Die Überwachung der Altersklasse erfolgt durch den Verein. Das erforderliche Passbild für die neue ID bei Altersklassenwechsel ist bei Vorlage der ID für den Gültigkeitsvermerk ebenfalls vorzulegen. Der LKV prüft die Altersklassenzugehörigkeit.
Für „neue“ Sportler, also solche, die noch nicht im Besitz einer ID sind bzw. in der letzten Saison keine gültige ID besaßen, ist Abgabetermin 48 Stunden nach Mannschaftsmeldeschluss der Deutschen Meisterschaften bzw. der Bestenermittlung Breitensport. Hier gilt der Poststempel. Dies entspricht zirka vier Wochen vor der DM abzgl. 2 Tage.
Begründung: 

Zu diesem Zeitpunkt weiß jeder Verein und jedes Team, ob und mit welchen Sportlern die Mannschaft für die gemeldeten Rennen startet. Kein Verein oder Team meldet eine Mannschaft für ein Rennen an, wenn nicht genügend Sportler vorhanden sind. Dies betrifft 
nicht die Möglichkeit nicht zu starten, falls der Zeitplan keine Doppelstarts ermöglicht.
Sind zum Meldetermin Sportler wegen Krankheit / Verletzung nicht in der Lage eine entsprechende ärztliche Bescheinigung vorzulegen und wollen diese in der betreffenden Saison eingesetzt werden, so ist die Gültigkeit der ID für die Saison formlos unter Hinweis auf die Erkrankung / Verletzung (Vorlage ID bzw. weißer Wettkampfausweis mit schriftlichem Hinweis auf Krankheit / Verletzung, ggf. ärztlicher Bescheinigung) unter Einhaltung der entsprechenden Meldefrist  (31.03. bzw. lt. Antrag 48 Stunden nach Mannschaftsmeldeschluss der Deutschen Meisterschaften bzw. der Bestenermittlung Breitensport) zu beantragen. Es soll ein voraussichtlicher Vorlagetermin für die ärztliche Bescheinigung angegeben werden.

Begründung: 

Einhaltung der entsprechenden Meldefrist und Information an den LKV, dass hier eine Nachmeldung wegen Krankheit / Verletzung erfolgt; Vermeidung von Missverständnissen hinsichtlich der Fristwahrung in solchen Fällen.
Ausnahmefall wegen Terminkollision:
Sollte der Termin der Deutschen Meisterschaft Langstrecke vor dem Meldetermin lt. WKB (31.03.) liegen bzw. vor der Deutschen Meisterschaft / Bestenermittlung Breitensport, ist die vorgenante Frist (48 Stunden nach Mannschaftsmeldeschluss) entsprechend für diese Sportler anzuwenden.
Härtefallregelung:

Da es immer mal wegen Verletzung oder Krankheit zu kurzfristig erforderlichen Umplanungen in den Teams kommen kann, können bei Vorlage der bereits für die entsprechende Saison gültigen ID für den kranken / verletzten Sportler für einen bzw. zwei Ersatzsportler eine ID für die Saison ausgestellt werden. Die ID des kranken / verletzten Sportlers verbleibt beim LKV. Frist hierfür 3 Tage vor dem Tag des ersten Starts der Deutschen Meisterschaft / Bestenermittlung Breitensport (Poststempel). In Zweifelsfällen kann die Vorlage einer entsprechenden ärztlichen Bescheinigung verlangt werden.
Begründung: 

Die Ausnahmeregelung ist nur für die entsprechenden krankheitsbedingten / verletzungsbedingten Ausfälle anzuwenden, die ID des kranken / verletzten Sportlers wird nicht benötigt und kann somit beim LKV verbleiben (Ausschluss von Missbrauch der Härtefallregelung).
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